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Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster■
Veröffentlichung der in der  
Außerplanmäßige Sitzung  
des Kreisausschusses am 17.02.2025 
gefassten Beschlüsse bzw. des wesentlichen 
Inhalts der gefassten Beschlüsse
A) in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
Beschluss Nr. 
BV-187/2025

Bauleistung: Ausbau Ortsdurchfahrt 
Buckau, 2. BA; Kreisstraßen 6244 und 6245 
(Ausbaulänge: 610 m) Gemeinschaftsmaß-
nahme zw. LK EE / Stadt Herzberg

Beschluss:
Der Auftrag zur Ausführung der Bauleistung: „Ausbau Ortsdurch-
fahrt Buckau, 2. BA; Kreisstraßen 6244 und 6245 (Ausbaulänge: 
610 m)“ wird an die Firma
Streubel Tiefbau GmbH,
04916 Schönewalde Ortsteil Dubro, Schönewalder Weg 6
zum Angebotspreis in Höhe von 1.706.976,86 € Brutto erteilt.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Festsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenzen 
in der Stadt Doberlug-Kirchhain, OT Lugau 
im Zuge der Kreisstraße K 6262
Gemäß § 5 Abs. 2 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl. 
I/09, [Nr. 15], S. 358) zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 6 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S. 79) wer-

den im Einvernehmen mit der Stadt Doberlug-Kirchhain die Orts-
durchfahrtsgrenzen wie folgt festgesetzt:

Die Ortsdurchfahrt im Zuge der Kreisstraße K 6262 in der Stadt 
Doberlug-Kirchhain, OT Lugau verläuft im Abschnitt 040 von 
Straßen-km 1,841 bis Straßen-km 2,395 und im Abschnitt 050 
von Straßen-km 0,000 bis Straßen-km 0,913.
Besonderheiten/Abweichungen: Im Bereich der Sandkeite 
(Spielplatz und Sportplatz - Straßen-km 2,080 bis Straßen-km 
2,360, linksseitig in Stationierungsrichtung) beträgt die seitliche 
Baulastgrenze 0,50 m von der Fahrbahnkante.
Der Verwaltungsakt und seine Begründung können beim Land-
kreis Elbe-Elster, Immobilienmanagement, SG Hoch- und Tief-
bau, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 04916 Herzberg zu den üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden.
Diese Verfügung wird im Amtsblatt des Landkreises Elbe-Elster 
veröffentlich und auf der Internetseite www.lkee.de/Aktuelles-
Kreistag eingestellt.
Diese Verfügung gilt ab dem Tag nach der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monat nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
beim Landrat des Landkreis Elbe-Elster, Ludwig-Jahn-Straße 2, 
04916 Herzberg (Elster) schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen.

Herzberg, den 11.02.2025

Christian Jaschinski
Landrat (Siegel)

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster

Das nächste Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster 
erscheint am 12. März 2025. Abgabetermin für Veröffentli-
chungen ist der 7. März 2025, bis spätestens 10 Uhr beim 
Landkreis Elbe-Elster, Pressestelle, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 
04916 Herzberg. E-Mail: amtsblatt@lkee.de
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